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Festsetzungen und Planzeichenerklärung
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1. Darstellungen gemäß § 5 BauGB

Mobilfunksendeanlage

Grenze des Änderungsbereiches

2. Sonstige Planzeichen

Sonderbauflächen
Zweckbestimmung: Photovoltaik-Freiflächenanlage
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Photovoltaik

106. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Siegen

Verfahren

Gemarkung Siegen
Flur 12

106. Änderung des 
Flächennutzungsplanes

Maßstab 1:2500 im Original (760x390)

Ausschnitt aus dem gültigen Flächennutzungsplan der Stadt Siegen

Bekanntmachung / Inkrafttreten des FNP-Änderung 
Die mit Verfügung vom ......................... genehmigte Änderung des 
Flächennutzungsplanes ist am ......................... ortsüblich bekanntgemacht worden. Die 
Planänderung wird gemäß § 6 Abs. 5 BauGB vom Tage der ortsüblichen 
Bekanntmachung in der Servicestelle Bauberatung der Abteilung Bauaufsicht der Stadt 
Siegen zu jedermanns Einsicht bereitgehalten sowie gemäß § 10a BauGB ergänzend 
auch in das Internet eingestellt und über ein zentrales Internetportal des Landes 
zugänglich gemacht.

Beteiligung der Öffentlichkeit / öffentliche Auslegung (gemäß § 3 Abs. 2 BauGB)
Der Rat der Stadt Siegen hat am 02.03.2022 den Entwurf dieser Planänderung und 
seine öffentliche Auslegung beschlossen. Der Entwurf der Planänderung hat mit der 
Begründung nach der ortsüblichen Bekanntmachung am 12.03.2022 in der Zeit vom 
21.03.2022 bis zum 29.04.2022 bei der Arbeitsgruppe Stadtplanung der Stadt Siegen 
öffentlich ausgelegen. Zudem wurden die Unterlagen im Internet bereitgestellt. 

Siegen, Der Bürgermeister
I.A.

Beteiligung der Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange (gemäß § 4 
Abs. 2 BauGB)
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 
11.03.2022 zur Abgabe ihrer Stellungnahme bis zum 29.04.2022 aufgefordert (ggf. und 
über die öffentliche Auslegung informiert).

Siegen, Der Bürgermeister
I.A.

Genehmigung
Die Planänderung ist gemäß § 6 BauGB mit Verfügung vom ......................... 
Geschäftszeichen: ..................................................................... genehmigt worden.

Arnsberg, Die Bezirksregierung
I.A.

Feststellungsbeschluss
Nach § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666) zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV.NRW. S. 490), der §§ 2 und 5 des 
Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBI. I S. 3634) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26.04.2022 (BGBI. I 
S. 674), in Verbindung mit der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 
(BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. I S. 3786) 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) hat der Rat 
der Stadt Siegen am ......................... die Flächennutzungsplanänderung beschlossen.

Siegen,

.................................                                            .................................
    Bürgermeister                                                      Schriftführer(in)

Plankonzeption
Für die städtebauliche Planung:

Gesehen:

AGL Stadtplanung AbtL Stadtentwicklung, -planung
und Liegenschaften

Siegen, In Vertretung

Stadtbaurat

Aufstellungsbeschluss (gemäß § 2 Abs. 1 BauGB)
Der Rat der Stadt Siegen hat am 02.03.2022 die Aufstellung dieser Planänderung 
beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 12.03.2022 ortsüblich 
bekanntgemacht.

Siegen, Der Bürgermeister
I.A.

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung (gemäß § 3 Abs. 1 BauGB)
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung wurde am 07.08.2021 ortsüblich 
bekanntgemacht und vom 09.08.2021 bis zum 27.08.2021 durchgeführt. Die Unterlagen 
lagen bei der Arbeitsgruppe Stadtplanung zur Einsicht und Erörterung bereit und 
wurden zudem im Internet bereitgestellt.

Siegen, Der Bürgermeister
I.A.

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
(gemäß § 4 Abs. 1 BauGB)
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) wurden im Rahmen der 
frühzeitigen Behördenbeteiligung mit Schreiben vom 04.08.2021 zur Abgabe ihre 
Stellungnahmen bis zum 03.09.2021 aufgefordert.

Siegen, Der Bürgermeister
I.A.
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